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Gradenwitz, Interp. 
lleumann/Seckel 

HLL4 

llofmann/Szantyr 

Index Interp. 

Jörs/Kunkel 
Kalb 

Kalb, Spezialgrammatik 

Karlowa, RG I, II 

Kaser, RG 

Kaser, RP I, li 

Kaser, RZ 

A. Bechmann, Das römische Dotalrecht (1863) 
P. Bonfante, Corso di diritto romano, Bd. I (Neudruck 1963) 
F. P. Bremer, Iurisprudentiae antehadrianae quae supersuni 
(1898, Neudruck 1964) 
M. Bretone, Geschichte des römischen Rechts (1992) 
J. Cujacii Opera ad Parisiensem Fabrotianam editionem 
Bd.IV (1838) 
K. Czyhlartz, Das römische Dotalrecht (1870) 
G. Dulckeit, F. Schwarz, W. Waldstein, Römische Rechtsge-
schichte (7.Aufl. 1981) 
II. Fitting, Alter und Folge der Schriften römischer Juristen 
von Hadrian bis Alexander (2. Aufl. 1908) 
K. E . Georges, II. Georges, Ausführliches Lateinisch-Deut-
sches Handwörterbuch Bd. l, II (8. Aufl. 1913) 
0. Gradenwitz, Interpolationen in den Pandekten (1887) 
ll.lleumann, E. Seckel, Handlexikon zu den Quellen des rö-
mischen Rechts (1l.Aufl. 1971) 
R.llerzog, P.L. Schmidt, Handbuch der lateinischen Literatur 
der Antike, 4. Bd. (1997) 
J. B. llofmann, A. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik 
(1965) 
Index lnterpolationum quae in lustiniani digestis inesse di-
cuntur, Bd. l-111 (1935) 
P. Jörs, W. Kunkel, Römisches Privatrecht (3. Aufl. 1949) 
W. Kalb, Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt (1890, 
2. Auflage 1975) 
W. Kalb, Spezialgrammatik zur selbständigen Erlernung der 
römischen Sprache und zur Wiederholung insbesondere für 
Rechtsstudierende ( 1923) 
0. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte Bd. I, li (1885, 
1901) 
M. Kaser, Römische Rechtsgeschichte (2. Auflage [Nach-
druck] 1978) 
M. Kaser, Römisches Privatrecht Bd. I, II (2. Aufl. 1972, 
1975) 
M. Kaser, Römisches Zivilprozeßrecht (2. Aufl. 1996, Bearb. 
K. llackl) 
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Krüger 

Kühler 
Kühner/ Stegmann I, II 

Kunkel, RG 
Lenel, EP 
Liebs 

Abkürzungen 

P. Krüger, Geschichte der Quellen und Litteratur des römi-
schen Rechts (2.Aufl. 1912) 
B. Kühler, Geschichte des Römischen Rechts (1925) 
R. Kühner, C. Stegmann Ausführliche Grammatik der lateini-
schen Sprache. Erster Teil, Zweiter Teil (4. Aufl. 1962) 
W. Kunkel, Römische Rechtsgeschichte (II. Aufl. 1985) 
0 . Lenel, Das Edictum Perpetuum (3.Aufl. 1927) 
D. Liebs, Römische Rechtsgutachten und ,,Responsorum Ji-
bri"; in: Strukturen der Mündlichkeil in der römischen Litera-
tur (1990) S.82-94 

Mommsen/Krüger!Watson I-IV Th. Mommsen, P. Krüger, A. Watson (Hrsg.) The Digest Of 

Otto/Schilling/Sintenis 1-VI 
Justinian (1985) 
K. E. Otto, B. Schilling, K. F. F. Sintenis (Hrsg.), Das Corpus 
Iuris Civilis (Romani) Bd. I bis VI (1830, 1831, 1832) 

Oxford Latin Dictionary I, II Oxford Latin Dictionary Bd. I, II (1968) 
Pernice Labeo I A. Pernice, Marcus Antistius Labeo. Das römische Privatrecht 

Puchta I 
RE [Band, Halbband] 

Rudorff, RG I 
Savigny, System I 

Schanz!Hosius III 

Schutz 

Schulz, CRL 
Schutz, Röm. Rechtswiss. 

Voci, DER I, II 

Wieacker, RG I, II 

Wieacker, Textstufen 

im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit Bd. l (1873) 
G. F. Puchta, Cursus der Institutionen Bd. I (9. Aufl. 1881) 
Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissen-
schaft (1893-1980) 
A. F. Rudorff, Römische Rechtsgeschichte Bd. I (1857) 
F. C. v. Savigny, System des heutigen römischen Rechts Bd. I 
(1840) 
M. Schanz, C. Hosius, G. Krüger, Geschichte der römischen 
Literatur, 3. Teil (3. Aufl. 1959) 
F. Schulz, Ein anonymer Notenapparat zu den Responsa des 
Marcellus in: Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Le-
nel (1935) S.236ff. 
F. Schulz, Classical Roman Law (1951) 
F. Schutz, Geschichte der Römischen Rechtswissenschaft 
(1961) 
P. Voci, Diritto ereditario romano; Bd. I Introduzione, Parte 
generale (2. Aufl. 1967); Bd. II Parte speciale (2. Aufl. 1963) 
F. Wieacker, Römische Rechtsgeschichte; Bd. I Erster Ab-
schnitt (1988); Bd.ll in Vorbereitung (s. Vorwort) 
F. Wieacker, Textstufen klassischer Juristen (1960) 



Erster Teil 

Grundlagen 

§ 1. Der liber singularis responsorum 

I. Einleitung 

1. Das Responsenwerk des Ulpius Marcellus1 ist zuletzt vor 400 Jahren von 
Jacques Cujas2 vollständig untersucht worden. Der französische Rechtsgelehrte des 
16. Jahrhunderts beschränkt sich aber- nach wenigen Bemerkungen zur Person 
Marcells- auf die Exegesen der sechzehn erhaltenen Fragmente des liber singularis 
responsorum (fortan abgekürzt lsr); eine Gesamtwürdigung des Werks unternimmt 
er nicht. 

Aus neuerer Zeitl sind nur zwei Äußerungen von einiger Tragweite zu nennen: 
In den "Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Lenel"4 vertritt Schulz die 

1 Zu Herkunft, Leben und Stellung des Juristen vgl. Rastätter, Marcelli notae ad Iuliani di-
gesta (1981) 1 ff.; dazu (teilweise kritisch) Liebs, Jura 32 (1981) 282. 

2 J. Cujacii Opera ad Parisiensem Fabrotiana editionem Bd. IV (1838) 417ff. 
3 Eine umfangreiche Bibliographie zu Mareeil gibt Casavola, Giuristi adrianei (1980) 

394 ff. Einige der dort aufgeführten Werke, vor allem ältere, sind mir nicht zugänglich. Insbe-
sondere bedauere ich, die Werke von Tydemann (De L. Ulpii Marcelli ICti vita et scriptis 
[1762]) und Vecsey (Lucius Ulpius Marcellus [1882]; dazu Kiss, SZ4 [1883] 156f.) nicht ver-
werten zu können, letzteres auch wegen seiner Abfassung in Ungarisch.- Außer den im Text 
genannten sind folgende Äußerungen zum liber singularis reponsorum festzuhalten: 

Chr.H. Schmid, Ulpius Marcellus (1768) 27f., hebt die Kürze der responsa hervor; wie in 
den meisten anderen Responsenwerken gebe der Jurist nur höchst selten Begründungen für sei-
ne Entscheidungen, die sich auf ea quae proponebantur beschränkten. Als Ordnungsprinzip des 
Werks vermutet Schmid das Ediktssystem. 

Karlowa, RG I 732, beschränkt sich auf den Hinweis, der liber singularis responsorum sei 
mit sechzehn Stellen "verhältnismäßig stark excerpiert" worden. 

Gradenwitz, lnterp. 208, meint, der liber singularis unterscheide sich "sehr wesentlich von 
den Responsenbüchern der Anderen". Er habe viel mehr Motive und Vergleiche, und nähere 
sich dadurch den quaestiones von Africanus. 

Fitting 62 datiert den liber singularis in die Regierungszeit des Antoninus Pius. Er beruft 
sich dabei auf Fragment Pal. 283, wo das aus D29.1.9.1 Ulp 9 Sab und D29.1.15.2 Ulp 45 ed 
bekannte Reskript dieses Kaisers noch nicht berücksichtigt sei. Diese Argumentation wird bei 
der Diskussion von Pal. 283 (u. § 10 111) überprüft. 

Nach Guarneri Citati, Annali Macerata 5 (1929) 287 f. Fn. 1, zeigt der liber singularis re-
sponsorum, daß die Responsen Marcells stilistisch denen des Scaevola nahestehen, insbeson-
dere durch ihre konzise Abfassung. Er hält den Großteil der Entscheidungsbegründungen und 
-erläuterungen für interpoliert. 
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These, der lsr enthalte so viele Zusätze aus nachklassischer Zeit, daß man von ei-
nem "Notenapparat" sprechen dürfe. Seiner Ansicht nach stammen in Marcells Re-
sponsenwerk fast alle Entscheidungsbegründungen von nachklassischen Bearbei-
tern. Schulz entwickelt diese These aber nicht aufgrund einer vollständigen Analy-
se der überlieferten Fragmente; vielmehr untersucht er nur einen Teil der Texte un-
ter dem spezifischen Gesichtspunkt ihrer Veränderung. Später, in seiner "Geschich-
te der römischen Rechtswissenschaft", äußert er Vermutung, der lsr sei gar kein 
Werk Marcells, sondern eine nachklassische Epitome aus seinem Hauptwerk, den 
digesta.s 

Gegen die Annahme einer weitreichenden nachklassischen Bearbeitung des lsr 
wendet sich neuerdings Liebs6• Wie in anderen libri responsorum findet er auch in 
Marcells Responsenwerk Spuren der ursprünglichen mündlichen Rechtsberatung. 
Stilistischen Auffalligkeiten erklärt Liebs aus der Diskussion des dem Juristen zur 
Entscheidung vorgelegten Falles: Über das vielleicht allzu vollständige Protokoll 
dieser Diskussion könnten sie in das- nach Liebs' Ansicht sparsam redigierte- Re-
sponsen werk gelangt sein. Für Interpolationsannahmen bestehe angesichts dieser 
Erklärungsmöglichkeit kein Anlaß.7 

2. Die Untersuchung der Juristenschriften auf ihre Eigenheiten, ihre Zielsetzung 
und nicht zuletzt auf ihre Authentizität geht vor allem auf Forderungen von Schulz8 

und Wieacker9 zurück. Sie beruht zunächst auf der Einsicht, daß die Schriften der 
klassischen Juristen, aus deren Fragmenten wir unsere Kenntnis des römischen 
Rechts schöpfen, in Stil und Zielsetzung und oft auch hinsichtlich in ihrer sachli-
chen Aussage10 ausgeprägte Besonderheiten aufweisen. Ohne Berücksichtigung 
dieser autoren- und werkspezifischen Besonderheiten sind zuverlässige Erkenntnis-
se über ,das klassische römische Recht' nicht zu gewinnen11• 

Astolfi, SD 25 ( 1954) 182 Fn. 32, widerspricht der Behauptung von Guarneri Citati, Mareeil sei 
ein Autor gewesen, der ähnlich wie Scaevola konzise Responsen verfaßt hat; er hält die zahl-
reichen Begründungen für echt. 

Wieacker, Textstufen 170, glaubt, daß die responsa Marcells wahrscheinlich zu denjenigen 
Schriften der sieben Hochklassiker gehörten, die "der vorjustinianischen Schule wirklich ver-
traut und geläufig waren". Diese These wird nicht begründet. 

Nach Mayer-Maly, RE IX AI (1961) 570, zeigen die Fragmente des Werks "besonders 
schön die Verbindung von Kasuistik und Problemdiskussion in der Responsenliteratur". 

4 (1935), 236ff. (Beilage IV: Ein anonymer Notenapparat zu den Responsades Marcellus). 
s Geschichte 293. Zustimmend Solazzi, Scritti VI (1972) 92 Fn. 47; ablehnend Mayer-Maly 

in RE IX A, I S. 570 ("ohne überzeugende Beweise"). 
6 Liebs 87 ff. 
7 Vgl. auch Liebs, HLL4 (1997), §415.4B -Diese Thesen werden in §20A ausführlich dis-

kutiert. 
s Röm. Rechtswiss.l69, 286. 
9 Textstufen Einleitung III 3; § 2. 
10 Zu Kontroversen unter den römischen Juristen: Schwarz in: Festschrift für Schutz li 

(1951) 201 ff.; Kaser, Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung (1972) 19ff. 
mwN. 
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Vor allem aber muß die Wissenschaft vom römischen Recht nach wie vor die Fra-
ge nach der Authentizität ihrer Texte stellen. Da die originalen Juristenwerke aus 
klassischer Zeit nahezu ausnahmslos verloren sind, muß die Erforschung des klas-
sischen Rechts anband von Quellen geschehen, die oft erst mehrere Jahrhunderte 
nach ihrer Niederschrift und Publikation hergestellt worden sind, insbesondere an-
band der Digesten Justinians. Die in diesem Gesetzgebungswerk enthaltenen Frag-
mente werden zwar als Auszüge aus klassischen Juristenschriften gekennzeichnet; 
damit ist aber nicht gewährleistet, daß sie in der überlieferten Form wirklich von 
dem Autor stammen, den die Inskription ausweist. Vielmehr steht fest, daß es im 
Lauf der 250 bis 500 Jahre zwischen Abfassung der Juristenwerke und Kompilation 
zu Eingriffen in die ursprünglichen Texte gekommen ist. Die Erforschung der Über-
Iieferungsgeschichte dient - von ihrem historischen Eigenwert abgesehen - der 
Aufdeckung dieser Textveränderungen. Ohne Textgeschichte können lediglich Aus-
sagen über das justinianische Recht gernacht werden, nicht aber über die Sachge-
schichte des Rechts der klassischen Zeit.12 

Diese "Binsenweisheit der Historik" (Wieacker) wird heute- offenbar als Folge 
der zwischen den dreißiger und den sechziger Jahren geführten Diskussion über die 
Methoden derTextkritik13 -oft verdrängt. Nachdem sich die Einsicht durchgesetzt 
hat, daß die radikale Textkritik der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts sowohl in ih-
ren Prämissen wie in ihren Folgerungen verfehlt war, wird gegenwärtig die Authen-
tizitätsfrage vielfach mehr oder weniger bewußt ausgeklammert oder mit Wendun-
gen wie "im Kern klassisch" umschifft.14 Diese antikritische Tendenz ist aber eben-
sowenig sachgerecht wie der überwundene Hyperkritizismus.1s So ist gerade die Be-
hauptung eines ,klassischen Kerns' nur dann keine petitio principii, wenn sich die 
Klassizität des umstrittenen Rechtssatzes anband von anderen, unverdächtigen 
Textstellen16 feststellen läßt; und selbst in diesem Fall könnte ein Texteingriff eine 
klassische Kontroverse verbergen. So wenig ein Text von vomherein dem Verdacht 

11 Das augenfalligste Beispiel für den Wert werkspezifischer Argumente ist die heute selbst-
verständliche Berücksichtigung des ,palingenetischen Kontextes', die oft das Verständnis ei-
nes aus dem Zusammenhang gerissenen Fragments erst ermöglicht. 

12 Vgl. nur Wieacker, SZ91 (1974) I ff., 27. Auf dieser grundsätzlichen Ebene stimmt dem 
auch Kaser, Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung (1972) 9, zu ("Der 
,Sachhistoriker' kann über die Zuverlässigkeit der Quellenaussagen nur dann gültig urteilen, 
wenn er auch die Methoden des Quellenforschers beherrscht." Vgl. auch S.10 [Fn.2 von S. 9]). 
Auch Kasers umgekehrte Aussage, Textkritik sei ihrerseits nicht ohne Erkenntnisse der Sach-
forschung zu betreiben, kann nicht ernsthaft bestritten werden; dies betrifft jedoch schon die 
Art und Weise, wie Textkritik zu betreiben ist (dazu u. die Vorbemerkung zum zweiten Teil). 

13 Anschauliche Überblicke bei Wieacker, Textstufen S. 9 ff., und RG I § 8 VI. 
14 Vgl. stellvertretend Wieling, Testamentsauslegung im römischen Recht (1972) 2f. unter 

Berufung vor allem auf Kaser, Zur Glaubwürdigkeit der römischen Rechtsquellen, estr. Atti del 
II Congresso internazianale della societil. italiana di storia del diritto (1967). 

15 Ebenso Kaser, Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung (1972) 99ff., 
1 03; Johnston, On a singular book of Cervidius Scaevola (1987), im Vorwort. 

16 Zu der mit diesem Begriff verbundenen logischen Schwierigkeit s. unten § 3 Fn. 4. 
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